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Vollzug der Wassergesetze;
Verordnung des l-andratsamtes ülirzburg vom 10. 05. 96
über die Festsetzung eines \\hsserschutzgebietes für die öf-
fentlich€ Trinkwasserversorsungsanlage d€r Cemeinde
Creußenheim, Landkreis wLirzburg

Az.r 1112-863-6/91 Gr (St)
Vollzug der Wass€ryesetze;
verordnung des Lsnd.atsamles wüEburg üb€r die Fest-
setzung eines Wassenchutzg€biet$ für die öffenlliche
Trinkwas3erversotgungsanlsge der Gemeinde Greuß€n-

Die genaue Creüze der Schutzzone Yerläuft auf der .je-
weils gekennzeichneten Grundstücksgrcnze oder (wenn
di€ Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidel) auf
der der Fassung näheren Kante der gezeichneten Linie.

(3)Veränderungen der Crenzen oder der Bezeichnungen
der im Schutzgebiet gelegenen crundstücke berühren
die festgesetzten Crenzen der Schulzzonen nicht,

(4)Der Fassungsber€ich isr durch eine Umzaununs, die en-
gere und die weitere Schutzzonen sind, soweit erforder-
lich, in der Natur in geeigneter weise kennrlich
gemacht.

heim, Landkreis Würzburg

Das Landratsamr würzburg er1änt aufgrund des | 19 Abs.
1 Nr. I und Abs. 2 des Wasserhaushaltsseselzes (wHG) in
der FassDng der Bekanntmachung vom 23. Sept€mber
1986 (BGBI 1 S. 1529, ber. S. 1654) i.Vm. Art. 35 und 75
des Bayer. Wass€rg€setzes (Baywc) i.d.F. der Bekanm-
machüng vom 19. 01. 1994 (GVBI S. 822) folsende

I'ERORDNUNG

sr
Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserr€rsorgung ftu die
Cemeinde Creußenheim wird in der Gemeinde Creußen'
heirn das in i 2 näher umschrieb€ne Schutzgebiet festse-
setzt, Für dieses Gebiet werden dje Anordnungen nach

$$3bis7erlassen.

Schutzgebiet

(l) Das Schutzgebiet besteht aus

Fassungsbereich
engere Schurzzone
weilere Schutzzone

= Zone I
= Zone II
= Zone III

(2)Di€ Gr€nzen des Schutzeebietes und der einzelnen
Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) verdf-
fentlichten Lag€plan eingetragen. Für die genaue

GreMziehung ist ein Lageplan im Maßstab I : 2.500
maBgebend, der im Landratsamt würzburg und in der
Verwahungsgemeinschaft Hettstadr/Gemeind€ Greu-
ßenheim niedergelegt ist; er kann dort während der
Dienststunden €ingesehen werden,
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s3
Verbolene oder nur b€schränkl zulässige Handlungen

(1) Es sind

in Fassunss-
Schutzzone Schulzzone

entsprichr Zone II t
l. bei landwirlschaftlich€n, fontwirtschaftlichen und gärtoerischen Nützungen

t.l Duneen mi1 Culle, Jauche, Festmist verboten auf Ackerland; vcrboten wie Nummer 1.2
auf Crünland verbolen,
rofern nich! nach anderen
Vorschriften od. Reselun-
gen die Düngung bereits
ausgeschlossen ist.

1.2 Düngen mit sonstigen organischen und
mineraiischen Srickstoffdringern

verboten, wenn die Stickstoffdüngung nicht in
zeii- und bedarfsgerechten Gaben erfolgl, insbe

- auf abgeernreren Flächen ohne unmittelbar
folgenden Zwischen oder Hauptfruchtanbau

- auf Grünland vom i5. Oktober bis
15. Fcbruar

- auf Ackerland vom 1. Oktober bis
15. Februar

- auf Brachland
\'erboten auf liefgefrorenem oder schneebedeck-
rem Boden

1.3 Lagern und Ausbringen von K]är-
schlamm, Fäkalschlamm und Kompost
aus zentral€n Bioabfallanlagen

r.4 befesrigte Dungsüfen zu errichlen
oder zu er$€itern (s. a. Anlase 2, Ziff. 6.)

verboten, ausgenommen
mit Ableirung der Jauche
in einen dichten Behälrer

1.5 Anlagen zum Lagern und Abfüilen von
Jauche, Cüllc, Silosickersafl zu elrichler
oder zu erweiien G. a. Anlage 2, Ziff. 6)

lerboten, ausgenommen
mir dichten Behähern, die
eine l-eckageerkennung
zulassen. Die Dichrheit
der gesamten Aulage, ein-
schl. Zu- und Ableitun
gen, ist vor Inbetriebnah-
me nachzuweisen und rc-
selmänig, mind. jedoch
alle 5 Jahre wiederkeh-
rend zu überp.üfen

1.6 lagern !on uir'.chai,,dürgerode- \4,
neraldünger auf unbefestigten Flächen

re.boten, sofern nichr ge-
gen Niederschlag dicht
abgedeckt

1.1 ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbereitung
zu erdchten oder zu erweilern (s. a. An
lage 2, Ziff. 6)

verbotenj ausgenommen
mit Ableiiung der Gär-
und Sickersüfte in dichte
Beh.ilrer

"26"

1.8 Gärfuiierbereitung in or!s\'eränderlich€n

t.9 Stallungen zu errichten, zu erweilem verboten, ausgenommen
entsprechend Anlage 2,
zifi. I

1.10 Freilandtierhal!üng im Sinne von
Anlase 2 - verboten, sofern nicht

die Ernahrung der
Tiere im wesentlichen
aus den genutzten
Weideflächen erfolgt
vcrboten, wenn die
Crasnarbe flächig !er'
letzr \rird



im Fassungs- in der engeren in der seireren
b€reich Schutzzone Schutzzone

enrstricht Zonc II III

1.ll Beüeidune

l.l2 Anwcndung von Pf-lanzenschutzmilleln verboten verboten, sof€rn nichr neben den Vorschriften des
Pfl anzenschützrechtes auch die Cebrauchsanleitun-
gen beachtet werden

1.13 AnwendungvonPflanzenschutzmineln verboten

"U. Tufrtah'/eugen oder /ur Bodelen

Ll.1 Beregnung landwirtschaftlich oder gän- \'erboten
nerisch genurzrer Flächen

verbolen verbolen, sobald die Boden
ttuchte 70qo der nutzbaren
Feldkapazitat überschreit€r

Ll5 Naßkonservierung vor Rundholz

Ll6 CancnbaubetriebeoderKleingaften !€rboten
anlag€n zu errichten odcr zu erweitern

1.17 besondere Nuizungen i. S. v. ,{nlage 2 verboten
Ziff. 3 neu anzulegen oder zu er\{eitern

l.lE landwirrschaftliche DIäne und verbolen verboten, ausgenommen Unterhaltungsmaßnahüen
zugehori ge \rorfl utgräben anzulegen
oder zu ändern

1.19 Kahlschlag > 3.000 1113 oder eine in der verboten
Wirkung gleichkommcnde N,Iaßnahme.
Rodung, Umbruch von Dauergrünland
im Si4ne von Anlage 2 Ziff. ,1

1.20 \\interfurche verboten v€rbotenr ausgenommen, wenn fruchtfolge,
witterungs und standortbedingt unve.meidbat
jedoch nicht vor dem 15. Novemb€r

l.2l -sanzjährige Bodenbedeckung durch
Zwirchen- oder Hauptfrucht

erforderlich, so\r€it fruchtfolge und wtterungsbe
dingt möglich

2. bei sonsligen Bodennutzungen (soweil nicht unter den Nrn. 3 bis 6 geregelt)

2.1 Aufschlüsse oder Veränderungen der lerboten verboten, ausgenommen Bodenbearbeirung im Rah
men der ordnungssemanen hnd' und forstwirt
schaftlichen Nutzung

Erdoberfiäche, selbst wenn Grundwasser
nicht aulgedeckt wird, insbesondere
Fischteiche. Kies , Sand- und Tongru-
ben, Steinbrüche, Ubenagebergbaue und
Torfsdche

2-2 WiederveriüllunsvonErdaufschlüssen verboten

3. b€i Umgang mit wassergelährlichen Sloffen

3.1 RohrlejtungsanlagenzumBefdrdern verboten
\lassergefährdende. Sloffe nach S 19 a
\\HG zu edchien oder zu er\lenern

3.2 Anlagen nach S 19 g WHG zum Her- verboten
stellen, Behandeln oder Verwenden von
wassergelährdenden Stoffen zu errichten
ocler zu erw€ltern
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im Fassungs in der engeren in der weireren
bereich Schutzzone Schutzzonc

entspricht zonc III
:.1 Anlagen nach \ 19 g \\'HG zum La- lerboren

gcrn. Abi\lllen oder Urnichlatscn !oD
wassergctährderdeD Sroffen zD errlchlen
oder zu erwerlerD

reroolcn verl'oten. arßgenommen
Anlagen i'n Ljblichen
Rahmen von Haushalt
und Land$;rschaft

bis 20 I fü. Sloffe
der WassergefähF
dLrngsklasse 3

- bis 10.000 I für
Stotle bis Wasser
gelährdungsklasse 2

3.:1 Ungang rnit sassergeialhrdenden Stoffen rerboren
r,dcl ! la g Ab.. : \\HC..IrJh Pilan
/cn5Lhu'lrni eln .'rft< !.' b 1o- \nld-
gen Dach Nrn. 3.: urd 3.3 (ohne
Nr. l.l2)

\eroolcn reroolan. ausgenommer
kurzifislige L.rgerung von
S!ofttn bi\ $hire€.fähr-
dunssklass. 2 in zuselas-
seneD Transponbehähern
bis zu je 50 Litern, dercn
Dichlheit kontrollierbar ist 

-
3.5 Abläll i.S.d. ÄbfällgeseLze und bersbau- rerboten

lichc RücksBnde zu behandeln, zu
lagcrn oder abzulagern

verbolen verbolent ausgenommen
Bereistellung in geeigne

ten Behältern oder Ver
packüngen zur regelmäßi-
gcn AbhoLung (auch
wertsroft}lota)

1.6 Belrieb lon k€rnrechni,ichcn Anlagen \erborcn
i. S. d. Aromgeselzes

3.7 CenehmigungspllichligerUmgangmir lerbolen
rddioalti'en qrufaerj ;.s. d. {,orge'cr
zes und der SrrahleD\chuüve.ordnung

4. bciAbirässerbeseitigung undAbwasseränlag€n

4.1 Ab\'!ässerbehandlungranlagenzuerrich- r€rboten
len ooer zu erwerlcrn

-l.l Regen-undMischsasrerenrlastungsbau, !crboten
llerke zJ errichler oder zu er\eit.rr

4.3 Trockenabofle zu errichren ode. zu verbolcn lerboten lerbolen, ausgenommen
c.weitern \oriibergehend und mir

diclr€.0 Behälter

4.,1 Ausbingen lon Ablvasser

4.i Anlagen zur \trsickefu g oder \trsen \efboten
küng von Abrvasser (ei schl. Kühlwasser
urd \\a..er cu. \\rrn.nüTfcn) /( er-
richten oder zu erqeirenr

4.6 AnlaeeD zur versickerung odcr versen- \erbolen
kung des \on Dachtkiclen äbfließenden
\\ässcrs zu ericlreD oder zu erweilcrr,

lerboren \erboren, ausgenommen
zur \iersickerung über die
beleble Bodeüone
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im Fassungs-
Schutzzone Schutzzone

entspricht ne II III

Anlagen zum Durchleiren oder Ableiten
\,on Abwasser zu errichten oder zu er-

verboren, auEgenommen
Entwassef ungsanlagen,
deren Dichthen vor Inbe
tdebnahme durch Druck-
probe nachgewiesen und
wiederlehrcnd alle 5 Jah-
re durch geeignele Vcrfah-
ren überprüfr rird

5, bei verkehrswegen, Plä12€n nil besondercr Zweckbeslimmung, Unlertage-Bergbau

5.1 Straßen, \ltge und sonslige Verkehrs-
f-lächen zu errichten

verboten, ausgenommctl
öffenil. Feld- u. \\kld'
wege, beschrirnk-öffenrl.
Wege, Eigentümer$€ge
u. Privarwege bei breit
flachigem Versickern des

abfließenden \Vasseß

lerboten, sofern nicht dic
Richtlinien für baurechni
sche Maßnahmen an Srra
ßen in Wassergewinnungs
gebieren (Risr$äg), ein-
geführt rnt INIBek. \'. 28.
0s. 1982 (N{ABI. S. 329),
in der jelveils selreüden
Fassung bcachtet \crdcn;
ansonsten verboren wie in
Zone Il

5.2 Eisenbahnanlagen zu errichten oder zu

5.3 zum Straßen . Wege-, Eisenbahn- und
Wass€rbau wassergefährdende auswasch
oder auslaugbarc trlalerialien (2. B.
Schlacke, T"!et Imprägniermitlel u. ä.)

Bade und Zcltplätze einzurichten oder

Campins aller Afi

verboren ohne Ab$asseF
enisorgung über erne

dichte Sammelenlwässe
rung unter Beachtung von
Nr. 4.7

5.5 Sportanlagen zu errichten oder zu - verborenohneAb\rasser
enrsorgung iiber eine
dichte Samnelem\'äs-
serung unier Beachtung
von Nr. 4.7

- lerboten tür Ton-
taubenschießanlagen

5.6 Sportverannältungen dürchzüf ühren - verbolen für Groß-
veranstaltungen außer
halb von Sport
anlagen;

- verboren für Nlolor
rpo.r

Friedhöfe zu errichten oder zu5.',1

-79



im Fassunss' in der engeren in der weiteren
bereich Schurzzone Schutzzone

enispricht zone II III
5.8 Flugplätzeeinschl.Sicherheitsflächen, vefboten

Notabwurfplatze, militarische Anlagen
und Lrbung.tr;r7e ?J errichre.l oder,/.

5.9 lvlilitärische Ubungen durchzuführen !€rboten verboten, ausgenommen das Durchfaluen auf
klassifizierten Straßen

5.10 Baustelleneinrichtunsen,Baustofflager verboten
zu errichlen oder zu er$€itern

5.11 Untenage-Bergbau

5.12 Durchtührüng von Bohrungen verboren \€rboteni aursenommen bis zu I IIr Tiefe im
Rahmen von Bodenuntersuchunsen

5.13 An\rendung von Pflanzenschutzmitteln verboren verboten lerboten
auf Freilandflächen ohne landwirtschaft
liche oder gärtnerische Nutzung sowie (auf das grundsätzliche Verbo! nach $ 6 Abs. 2 PflSchG $ird
zurUnlerhaitungvonVerkehrs\egen hinge$iesen)

5.14 Düngen Ini! mineraiischen Siickstoff- lerbolen verboien, wenn nicht die zeit und bedarfsgerech-
düneern (ohne Nr. 1.2) te Düngung nachprüfbar dokumentiert wird

515 Beresnuns
(wie Nr. 1.11) (wie Nr 1.1,1) (wie Nr l.l4)

6. b€i baulichen Anlagen lrllgemein

6.1 Baulichc Anlagen zu
ellichren oder zu erweirern

verboten - verboten, sofern Ab-
\lasser nichr in eine
dichte Sammelenrwässe-
rung eingeleirer lird
unter Beachtung von
Nr. 1.7

- verboten, sofern Crün
duns..ohie rieter al. 2n.
über dem höchsten
Crund$'asserstand liegt

6.2 Ar$weisung neuer Baugebiere im Rah- lerboten
men der Bauleilplanung

7. Betrcten

s4
ausnshmen

( 1) Das Landratsamt Würzburg kann lon den Verboten des (2) Die Ausnahne isr \riderruflich; sie kann mil Bedingun-

.a I Ausnahmen zulassen, wenn gen und Auflagen verbunden werden und bedarf der

Schriftform.
l. das \\bhl der Allremeinheit die Ausnahmen erfor-

den oder (3)lm Falle des Widerrufs kann das Landratsam! Würz

burg lom Grundstückseig€ntümer verlangen, daß der

2. das Verbot in Einzelfall zu einer unbilligen Häfte frühere Zusrand wiederhergestellt wird, sofern es das

führen wrirde und das Gemeinwohl def Ausnahme $bhl der Allsemeinheit, insbesondere der Schutz der

nicht enigegenstcht. \\kssenersorgung erfordert-
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ss
Beseitigung und And€rung beslebender Einrichlüngen

$e
Ordnungswidrigkeilen

Nach S 1l Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 wHC kann Init Geldbuße
bis zu hundentausend Deutsche Mark belcgt wcrden, wer
lorsätzlich oder fahrlässig

(1) einen Verboi nach S 3 Abs. 1 zu$iderhandelt,

(z)eine nach S I ausnahmsweise zugelassene Handlung
vornimmt, ohne die mir der Ausnahme verbundenen
Bedingunsen oder Auflagen zu b€folgen,

(l)Anordnungen oder Nlaßnahmen anch S$ 5 und 7 nicht
duldet.

$r0
Inkrefltreten

Dlese Verordnung lrilt am Tage nach ihrer Bekannlma-
chung im Amhblatt für den Landkreis \\rürzburg in Kraft.

\\iürzburg, 10. 05. 1996

Landralsamt Wrlrzburg
Zorn, Latdral

Anlagen:
Anlage 1: Lageplan M I : 25.000
Anlagc 2i Maßgaben zu S 3 Abt. 1 Nrn. I und 4

(l) Die Eigenlümer und Nulzungsberechiisren von Grund
s!ücken innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseiri-
gung oder Anderung von Einrichtungen, dle im Zeir'
punki des Inkrufttreiens dieser Verordnung bestehen
und deren Bestand, Einrichtung, Erweiterung oder Be
üieb unter die Verbore des | 3 fallen, auf Anordnung
des Landratsamtes \ü.zburg zu dulden, sofern sie
nlcht schon nach anderen lbrschriften lerpflichtel
sind, die Einrichlung zu beseitigen oder zu ändern.

(2)Für Maljnahmen nach Abs. 1 ist nach den SS 19

Abt. 3, 20 \\ HG und Art. 74 Bay\'G Entschädigung

s6
Kennzeichnnng des Schutzgebietes

Die Eigenrüm€r und Nutzungsberechljgten lon Grund-
stücken innerhalb des Schutzgebieles haben zu dulden,
daß die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schulz
zonen durch Aufstellen odcr Anbrlngen von Hin$€is-
zeichen kenntlich gemacht werden.

Kontrollmatlnahmen

(1) die Eigenlumer und Nutzungsberechliglen lon Crund
stücken innerhalb des Schurzgebietes haben Probe-
nahmen von im Schurzgebiet züm Einsalz beslmmten
Düngemitreln und Pflanzenschutzmitteln durch Be-
dienstete/Beauftragte des Landratsantes würzburg
bzw der Trägerin des \lässerschutzgebietes zur Kon-
trolle der Einhaltung der lbrschdften dieser verord-
nung zu dulden.

(2)Sie haben ferner die Entnahme \on Boden-, Vegeta-
tions- und \Vasserproben und die hierzu not\r'endigen
Verrichtungcn auf den Crundstücken im \\hsserschuü-
gebier durch Bedienstete/Beauliragte des Landrats
amles \\ürzburg bzw. der Trägedn des Wasserschutzge-
bieles zu dulden.

$8
Entschädigüng und Ausgleich

(1) Sowcir diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Ver-
ordnuns ersehende Anordnung eine Enteignung dar-
srelh, ist über die Fälle des $ 5 hinaus nach den $S 19

Abs. 3, 20 wHG und Art. 74 Ba)'ü'G Enlschädigung

(2)Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Ver-
ordnung ergehende Anordnung die ordnungsgemäße
land- oder fornwiftschaftliche Nutzung beschünken,
'{ fürdiedadurch \erur,a.h er \dchreileein angeme-
sener Ausgleich gem. S 19 Abs. ,l und Art. 7.{ Abs. 6
Ba]WG zu leisren.
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Anlage 2: MaßgabeD zu $ 3 Al^. 1 Nrn. I und 4

l. Stlllung€n
1.1 mil Fliissigmislver[lhrenl

Bei Sratlungen fur Tierbestände über 40 Dung.inhci
tcn ist dai erforderliche Speichervolumen für Culle
auf mind. zwei Behäher aufzureilen.

40 Dunsejnhejten (= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) ial
1en bei folgenden Höchsrstückzahlen für einzelne
Tierarlen an:

Anlagen zür Yenickerung von häuslicüern Scfimül-
zsass€r üIId komftunrlem ,{bnxsr_er

- Das Abr,!ässer ist vof der versickefuns nach strense-
ren als den iuindestanford.rungen gem. Rahmen
Abwasserv$V vom 27.08. i99L ,rL reinig€n und zur
Nachreinigung so$ie zur Pufttrung von Stoßbela-
stungen über nachgeschaltele Einrichiungen (2, B.
Schönungsteiche, Fiher) zu leiten.

Kleinkläraniagen, die nicht der Rahmen
Abx'asserv$nr' unkrliegen, sind baulich über die all-
gemein anerkannien Regeln der TechDik hinausge
hend auszuführen.

- Fur die Versickerung sind flächige \erlahrcn unrer
Ausnntzung der belcbte! BodenzoDe zu \ähleD. So-
lern bei Enrwäs|erDrg von Einzelanscscn iib.r
Kleinkläranlagcn lerzreres nich! nröglich is!, kann
bei geeisneren Untergrund!€rlraltni!!en aui eine
großflächige Unlergrund\errieielune enttprechend
DIN 4261, Teil l, Nr. 6.3.1 z(ruclgcgriffen llerden.

-Zur Versickerung isr die filter$irksame Crund-
\lasserüberdeckung \r€itestgehen.l einzubeziehen,
$obei ejne Nlindestmächrigkeit von 1,5 m vorliegen
muß. Zür Fesrstellüng von Ausbilduns und Nlächtig-
keir der Grundwasserüberdeckung sind geeignctc
Voruntersuchungen durchzufülren.

Aülagen zum L:rgem und Abfülletr r')tr J!u';he, Gülle,
Itslmist rsn.:
Fs Ninl auf den "Kalalog $a\ser$irlscllafthcher AD-
lorderrngen an .\nlagen zxm .\blull!'n \oit Jitu.he,
Culle, Fellmist, Silagesickeriäfren" (Anfordertngska
ralog Jcs-Anlagen) def Obeßren 8:rubehörde hinge
wiesen, der nähere Auslührungen zLrr baulichen Gesral
rung (u. a. Leckageerkennung) io$ic \'Iustcrplanc
enrhälr.

- Milchkübe 40 S!ück
Masrbullen 65 Stück

- Ma!rkalber. Jungmasrrinder
150 Slrick
Maslsch$eine -100 Srucli

- L.gehennen, iuastpuren
1.500 Stück

(l Srück = 1,0 DE)
0 srück = 0,62 DE)

(1 Stück - 0,27 DE)
0 Sluck = o,lJ DE)

000 Srrick = t.l-1 DE)

5.

\onstige \{astgeflügel
l0-d00 Sruck (100 Stück = d,4 DE)

Der Tierbrsrand darf 80 Dungcinhcilen je Stallung
bz\r'. 120 Dunsejnheiten je Hofstelle nicht Llberschrei
len. Bei m.hreren Tierarten aufeine Hofnelle sind die
enr.trecl e roer Dungernherren aJ[/u,rmn):e cn.

1.2 mil Fcshislrcrfaftren:

Bei Tierbesrirnden über 60 Dungeinhejten ili das er 6.
forderliche Speicher\olumen für Jauche auf minde-
srens zNei Behälrer aulzuteilen,

Der Tierbestand darl 80 Dungejnheiten je SralLung
bzw. 160 Dungeinheit€n je Hofstelle nichr überschrei
len. Bei nrehreren Tierarten auf einer Hofsrelle sind
dic <llr:tr(.hcnJen Dungeinhei en aul.,u'unrnrrL'ef .

1.3 mil gemischl€n Entmistungsvefahrcn:
Dic marimalen Tjerbestände je Hofstelle sind anteilig
emsprechend 1.1 und 1.2 zu ermilreln.

2. Freilandlierüallung liegt vor wenn die Tiere über län
gere Zeirräurre (ganzjähdg oder saisonal) ständig,
d.h. Tag und Nacht, aul einer bestimmten Freiland
flächc gehallcn Nerder.

3.

4.

Brsonder€ Nnlzungen sind folgende landwjnschafl-
Liche, tbfst$ir!schaftliche oder ertl€rbsgärrnerische
Nur2ungen:

- Obstbau. ausgenommen Streuobst

- Hopfenanbau
Tabalanbau

- Cemuseanbau

- Baunschulen und forstliche Pflanzgärten

Ais Dauergfinland gelten Flächen, die nach ihren
Srando rb(JirigunCen r ur .Lir Crünlandnur/Jns peer-

gnet eind oder seit fünf Jahren vor lnkrafttrelen der
Wasserschülzgebietsverordnung als Grünland genulzl

l{\DRA. ISA\4 I/orn, landrdr

15. e7o4 wuzbuq re sron (oe31la

- s3-


